
























Reglement der lnstruktorinnen- und lnstruktorenschule 

11 

Die Kandidatinnen/Kandidaten bestätigen die Kenntnisnahme durch ihr Visum auf dem 

schriftlichen Beurteilungsformular, erhalten aber keine Kopie des Beurteilungsdokuments. 

12 

Sämtliche Praktika auf Stufe Mannschaft werden im Rahmen qualifizierender 

Praxisbesuche beurteilt. 

13 

Für die Praktika auf Stufe Kader sind in der Regel keine qualifizierenden Praxisbesuche 

vorgesehen. Die Beurteilung der Praktika erfolgt anhand der Evaluation schriftlicher 

Reflexionsberichte durch das Lehrpersonal des entsprechenden Fachbereichs. Die 

Reflexionsberichte sind gemäss dem Formular für die Reflexion zu verfassen. 

14 

Ein qualifizierender Besuch erfolgt indes in den Fällen, in denen die Kandidatinnen/ 

Kandidaten von Teil 2 des Moduls Stufe Kader dispensiert worden sind. Diese 

Beurteilungen erfolgen durch eine Vertretung der/des Arbeitgebenden. Die Abgabe eines 

schriftlichen Reflexionsberichts gemäss vorangehendem Absatz bleibt bestehen. 

15 

Die Beurteilungen erfolgen mit der Bewertung "erfüllt" oder "nicht erfüllt". Die Beurteilung 

wird als "erfüllt" bewertet, wenn sämtliche beurteilbaren Kriterien erfüllt sind. Damit ein 

Kriterium als "erfüllt" gilt, müssen alle wesentlichen Indikatoren erfüllt werden. 

16 

Die Beurteilenden legen die wesentlichen Indikatoren für ein bestimmtes Kriterium 

individuell fest. 

17 

Die Mindestdauer der Praktika beträgt sowohl für die Stufe Mannschaft als auch für die 

Stufe Kader fünf Tage. 

18 

Der Praktikumsort ist in erster Linie der Arbeitsort der Kandidatin / des Kandidaten und 

in zweiter Linie ein anderer Ort nach freier Wahl der Kandidatin / des Kandidaten. 

Art. 17 Wiederholung der Kompetenznachweise 

1 Die Kompetenznachweise können zweimal wiederholt werden.

2 

Wiederholungsmöglichkeiten bieten sich in der Regel im Rahmen des nächsten 

Lehrgangs. 
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